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BESCHLUSS Nr. 1345 

AUFSTOCKUNG DES FONDS ZUR AKTUALISIERUNG UND 

AUFRÜSTUNG DER IT-INFRASTRUKTUR DER OSZE 
 

 

 Der Ständige Rat – 

 

 im Bestreben, sicherzustellen, dass für die zentrale IKT-Plattforminfrastruktur eine 

längerfristige Unterstützung gegeben ist, damit die OSZE weiterhin über sichere 

Informations- und Kommunikationstechnologiesysteme (IKT-Systeme) und eine sichere 

IKT-Infrastruktur verfügt, wie es für eine stabile Betriebsumgebung unabdingbar ist, 

 

 unter Hinweis auf die Einrichtung des Fonds zur Aktualisierung und Aufrüstung der 

IT-Infrastruktur der OSZE (PC.DEC/1322), 

 

 Kenntnis nehmend vom Dokument mit dem Titel Proposal to mitigate the risk of 

vendor support expiration for the ICT Core Platform Infrastructure 

(PC.ACMF/44/19/Rev.1) – 

 

 beschließt, 

 

 den Fonds zur Aktualisierung und Aufrüstung der IT-Infrastruktur der OSZE aufzu-

stocken, um die im Jahre 2019 notwendigen Maßnahmen zur Abfederung des Risikos im 

Zusammenhang mit dem Ablaufen der Anbieterunterstützung für die zentrale IKT-

Plattforminfrastruktur im Einklang mit dem Dokument PC.ACMF/44/19/Rev.1 zu 

finanzieren; 

 

 die Sonderbeobachtermission in der Ukraine (SMM) zu ersuchen, sich um Effizienz-

steigerungen zu bemühen, damit ein Betrag von 214 000 EUR aus ihrem Haushalt für 2019 – 

2020 umgeschichtet und zur Finanzierung der Umsetzung von im Jahre 2019 notwendigen – 

und der SMM zuordenbaren – Maßnahmen verwendet werden kann, mit dem Ziel der 

Abfederung des Risikos im Zusammenhang mit dem Ablaufen der Anbieterunterstützung für 

die zentrale IKT-Plattforminfrastruktur; 

 

 ausnahmsweise 416 000 EUR aus den verfügbaren Liquiditätsüberschüssen dem 

Fonds zur Aktualisierung und Aufrüstung der IT-Infrastruktur zuzuteilen, um im Jahre 2019 

notwendige – und allen Durchführungsorganen und Feldoperationen der OSZE mit 

Ausnahme der SMM zuordenbare – Maßnahmen zu finanzieren, mit dem Ziel der 
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Abfederung des Risikos im Zusammenhang mit dem Ablaufen der Anbieterunterstützung für 

die zentrale IKT-Plattforminfrastruktur. 

 

 Ersucht den Generalsekretär, den verbleibenden Finanzierungsbedarf dieses Projekts 

im Zuge der Vorlage des Gesamthaushaltsplans 2020 zu unterbreiten. 
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INTERPRETATIVE ERKLÄRUNG 

GEMÄSS ABSCHNITT IV.1 (A) ABSATZ 6 

DER GESCHÄFTSORDNUNG DER ORGANISATION FÜR 

SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA 
 

 

Die Delegation Armeniens: 

 

 „Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Beschlusses über die Aufstockung 

des Fonds zur Aktualisierung und Aufrüstung der IT-Infrastruktur der OSZE möchte 

Armenien folgende interpretative Erklärung gemäß Abschnitt IV.1 (A) Absatz 6 der 

Geschäftsordnung der OSZE abgeben. 

 

 Armenien hat sich dem Konsens zur Verabschiedung des Beschlusses über die 

Aufstockung des Fonds zur Aktualisierung und Aufrüstung der IT-Infrastruktur der OSZE 

angeschlossen, um eine längerfristige Unterstützung für die zentrale IK-

Plattforminfrastruktur und Kontinuität für die Aufrechterhaltung sicherer IKT-Systeme und 

einer sicheren IKT-Infrastruktur sicherzustellen. 

 

 Bei seiner Zustimmung zu diesem Beschluss ist Armenien davon ausgegangen, dass 

die Ressourcen, das Wissen und die Erfahrung, die die Organisation im Laufe vieler Jahre im 

Rahmen des Gesamthaushalts der OSZE zusammengetragen hat, ebenso wie ihre IKT-

Infrastruktur für die Durchführung der Aktivitäten der OSZE unverzichtbar sind, darunter 

auch für die von OSZE-Institutionen und -Durchführungsorganen umgesetzten 

außerbudgetären Projekte. 

 

 Armenien ist allerdings nach wie vor tief enttäuscht über die Umsetzung des 

außerbudgetären Projekts Promoting Green Ports and Connectivity in the Caspian Sea 

Region, das am 14. Juni 2019 in Baku aufgenommen wurde. Wir bleiben dabei, dass dieses 

Projekt konfliktbezogen ist. Es erschwert eine inklusive Zusammenarbeit und den inklusiven 

Dialog indem es die Trennlinien im südlichen Kaukasus vertieft. 

 

 Darüber hinaus bedauern wir, dass wir – obwohl der Ständige Rat in seinem 

Beschluss Nr. 1322 vom 28. März 2019 den Generalsekretär als Verwalter des Fonds 

ersuchte, dafür Sorge zu tragen, dass die im Rahmen dieses Fonds vorgesehenen Aktivitäten 

so kostensparend und zügig wie möglich abgeschlossen werden – erneut damit konfrontiert 

sind, dass ein beträchtlicher Betrag aus verfügbaren Liquiditätsüberschüssen dem Fonds zur 

Aktualisierung und Aufrüstung der IT-Infrastruktur der OSZE zugewiesen werden. 

 

 Ich ersuche um Beifügung dieser Erklärung als Anlage zum Beschluss und Aufnahme 

in das Journal des Tages. 

 

 Danke, Herr Vorsitzender.“ 


